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M 5 Sünf3ig(tcc 3al)rgang

Pit Sdinrüft ürkammr
©rgati bes £<ßtt>eij. J»ebamtnen»erßattbes

©rfdjeint jebett SJloitat einmnl

®ïU(J unb ©peöitiun :

SBerber 31©., Sittßbruclerei unb Setlag
SSaagßaubgaffe 7, Sem,

">oi|iit auch Abonnements« unb 3nffrtionS=2tufträge ju richten finb.

Seranttoorätt&c SKebaftton für ben teiffenftbafüi^n Seil:

Dr. med. ». gfeffeöbMfl-gSatbp,
Srtoatbogent für ©eöurt§ljilfe unb ©pätologie,

6feitalacferftra&e jftr. 52, Sern

giir ben aUgemeinen Seil
&rl. föfartljn Sebmamt, Hebamme, .SoHilofen/Sew

JlbonnemettW :

JaßreS » SIbonnementô $r. 4.— für bie ©dE)tretg,

JÇr. 4. — für baê Sluëlanb pluä Sßnrto

Snferate :
im gnferatenteit:

40 ®tS. pro l=fpaltige Sßetiijeile.

im Xep'tteil:
60 ®t». pro l=îpalti0e Spetitjeile.

+ 20 •/»

XeuerungSäuWlos

3nbi»lf. ©intabung gut 59. ®elegterten»Serfammlurtg in Siel. — ©irriges auS ber gerichtlichen ©eburtSljilfe. — 58ereitfdjnft. — Sd|tucij. pebanrmtnDcrbanb : Qentral«
orftanb: ®elegiertenberfammlung. -- Jubilarinnen. — 9?eu«@intritte. — ©teHurigrtafime. — Sirnnlentaffe : ®elegiertenberfamntlung — ©pitalgufaßtierfidjerurig. —
*ttntittelbungen. — SBöclincrinnen. — 9leu«@intritt. — Sobeêangeige. — In memoriam. — ©eïiion£nad)tid)ttn : Slargau, Safel»©tabt, Safellanb, Sern, ©raubünben,
uäern, Ob» unb Sfibroalben, ©t. ©allen, ©olotßutn, Sßurgau, SBintertljur, Süridj, Slppengetl — Südljertifcfj. — ©tellenbermittlung.

<£inlabung 3111? 59. 5)elegierfen~3)crfammlung in fSiel
23. unb 24. 3uni 1052

unfener biesjäßrigen T>elegierfeti-X>erfamntlung in ©ici laben wir Eud> alle feßon beute reeßf
^Gr5licl> ein. SDir hoffen unb »ünfeßen eine große 3aßl Teilnehmerinnen bei uns begrüßen 3U
bürfen. Troß unferer Meinen 6eßfion toerben toir Beine 2Mße jeßeuen, Eu<ß 3t»ei redjf jcßöne Tage
3u bieten un^ belorgf $u fein, baß fie Eucß noeß lange in gufer Erinnerung bleiben.

S>ie ÇeftBacfen für 3toei Sage Soften <$r. 28.—
®f>ne 3immer unb lïlorgenejjen Çc. 18.—
IBanBetfBacfe für ben 23. 3uni Çn. io.—
Preis ber ^arfe nur für ben 24. 3uni §r. 10.—

bitten Eucß, betreffs ber Simmerreferbierung fieß anjumelben bis fpäteftens 10. 3uni bei

£1. (Hieltet, Hebamme, (SMel/Stentte, ißößetoeg 32

(Einiges aus bei? geri

% ßöcßft ßerfönlicße (Bebtet ber menfcßlicßen
^ottßflanjung gerät ßie unb ba aus ben ißm
°u ber ©ejeilfdßaft unb ben berfeßiebenen Stir»
^ öOTgefcßriebenen Vaßnen.

• ~Qßer lommt bie Sttöglicßleit, feine Gelange
bert ©efeßbüeßern fo gn regeln, baff bureß bie

^

uêiibung eigenen IRecßteS ober tütllfürltdjer
jungen nießt anbere in ißren Secßten ge»
,cw% Werben.

tp -^ï^ings toerben aueß biefe ©efeße gefeßaf»
l bie int ©egenteil feßarf bie fRecßte ber VollS»
y Hoffen befeßneiben, unt bafiir anberen ©orgen

iuneßmert, bie fie nidßt füßlen. SefottberS in
mn. ^ßten ^aßren läuft bie ©efeßntacßer=

im ne au^ *?°fyert Touren; baê 33oIî toirb
in ttte^ï fe^neic natürlidßen tRecßte Beraubt;
^9t bodß ftßon ©oetße: Sernunft toirb llnfinn,
oph ^ßlage • • Sont fRecßte, bas mit unë

°°ten ifi, bon ißnt ift leiber nie bie $rage.
ïeAertCn urtietem ~ßen'ta ^itritcf. ©traf»
r; 9®bß toerben Tinge berfolgt, bie aueß ntenfcß»

berb-
i^eê anftänbigen SRenfcßen

febr jetlen" geßört ber ergtoungene Sei»

Qem r
-un^' luas n0£fy feßlintmer ift, bie Ser»

lin ing iunSer itrtb Heiner Einher. Sieben
tm9e3ügelten Trieben oft bei geiftig fdßtoacßen

laut '"^e^en abfonberließe im Solîe um»
«fenbe SJieinungen eine Stolle, ©o glaubt man»

©pfrf,r)r e^nen Srtßßer aufgelefen ßat, buret)
»a Wecßtsberfeßr mit einem ßinbe bon feiner
^ufettion befreit ju toerben; eine 33orfteIIung,

npv
aMu"rt> fie aueß ift, boeß nießt ganj auë»

9rf,tet h3t,t')ert ifi-
ihi r .auc^ Sergetoaltigung Erhiadßfener

3tn fx
e^ne ^°^e- 'fi alferbingê an jene

bpyf au etinnern, bie erjäßlt: eine grauenê»

u
J°n fei p fyriebrieß bem ©roffett gefommen

9abe fieß betlagt, einer feiner ©olbaten ßaße

»fliegen ©cburfs^ilfc

mit ißr ben Seifcßlaf erjbmngen. Ter Äönig
ßaße feinen Tegen bem Süäbcßen in bie §anb
gegeben unb fie aufgeforbert, ißn in bie ©eßeibe,
bie er in ber fpartb ßielt, p ftecEen. Slßer babei
ßabe er bie ©eßeibe immer ßin nnb ßer Betoegt.
„S3enn Sie niàjt ftille ßalten, fann icß ißn nießt
ßinein bringen." Ter Itönig antwortete: „@o
ßättet Qßr es aueß maeßen follen." 2lber ßier
fommt eben noeß bie Erlaßmung beS tüßiber»

ftanbeS bureß längere Semüßungen beS Täters
bap; aueß ßaßen feßon etwa meßrere funge
Surfcßen ein äJiäbcßen feftgeßalten unb fie ber
Seiße naiß bergetoaltigt.

Um bei foleßen klagen bie SBaßrßeit feft»
aufteilen, ßebarf ber UnterfucßungSriißter eines
ober meßrerer Ejßerten, bie auf ©runb förßer»
lidjer Unterfucßung etwaige Verlegungen beS

.^ßmenS ober be§ ©ißeibeneingangeS ober feiner
Umgebung fneßen. ^u foleßen ©jßertifen ïônnen
aueß Hebammen jugepgen werben, Wenn ein
Slrjt nießt leießt p ßefommen ift.

Sei Keinen ßinbern lönnen oft nmfangreieße
Serleßungen bis p ;Hiffen, bie in ben Sifter rei»
eßen, feftgeftellt Werben. Sei älteren tßerfonen
finb biefe feltener; eS ïommen etwa Siffe im
©cßeibengeWöIbe bor, bie ftärfere Slutungen
jur yfÇoIge ßaßen lönnen. 2lu(ß einfaiße Ser»

leßungen beS £>ßmenS finb maneßmal p Ion»

ftatieren; boeß ïann ßier nur bei Unterfucßung
bon frifdßen gäßen etwas ©iißereS auSgefagt
Werben.

Ein anbereS Haßitel ber geriißtlidßen gälle
betrifft bie gericßtlicße ©ebnrtSßilfe. ©S finb
ßierbei berfeßiebene Sllöglicßfeiten in Setracßt

p gießen, bie allerbingS rneßr auf bem ©ebiete
beS 3ibtlrecßtes liegen, aber boeß inS ©trafreeßt
ßinüber fßielen lönnen.

erfter Sinie lomrnt baS eßelicße $inbeS=

berßältniS in grage, Wie es im ©cßWeiprifcßen
3ibilgefeßbucß genannt Wirb, ©in $inb, bas
Wäßrenb ber ©ße ober innerßalb bon 300 Tagen
naeß Sluflöfung ber ©ße geboren Wirb, gilt als
eßelicß. Um bie ©ßelicßleit anpfeeßten, muff ber

©Bemann, wenn baS Slinb wenigftenS 180 Tage
ttaeß Slßfcßluß ber ©ße geboren ift, naeßweifen,
baß er unmöglicß Sater beS SlinbeS fein lann
(3. S. bei SlßWefenßeit beS iOtannes 3m: 3eit ber

Vefrucßtung). 3Benn aber baS $inb bor bem
180. Tage naeß Slßfcßluß ber ©ße geboren ift,
ober Wenn bie ©ßeleute 3ur 3e^ î>eï ©ntßfäng»
ttiS bureß ©ericßtSurteil getrennt Waren, fo
lann ber ©Bemann oßne Segrünbnng feine 2ln»

fecßtnng anbringen.
2Benn ber ©ßemann bor ber Ütnfecßtungsfrift

bon brei iKonaten geftorßen ober fonft unerreidß»
bar ift, fo baß er bon ber ©eburt feine Kenntnis
ßaben fann, fo lann jeher, ber neben ober naeß

bem Hinbe erbßerecßtigt ift, bie ©ßelicßleit an»

feeßten. 2lucß Wenn eine feßon ©eßwangere ßei»

ratet, lann felßft bei Inerfenmtng bureß ben
SRann bie Seßörbe beS §eimatlantonS bie ©ße»

Iiä)leit beS ÄinbeS anfedßten, Wenn fie nacßWeift,
baß ber SRann unmöglicß ber Sater fein lann.

ÜlnberfeitS Wirb ein anßereßelicßeS ßinb eße»

ließ, Wenn feine ©Itern einanber Beiraten, ©tirßt
bor ber £>eirat baS eine ber Verlobten, fo muß
auf Vegeßren beS Ueberlebenben ber iRicßter baS

Hinb eßelicß erllären.
91lan fießt alfo, baß einerfeits baS £inb ge=

feßüßt ift, anberfeits aber aueß einem OJiißßraucß
gefteuert Wirb. ©S lommen eben immer gälte
bor, in benen befonberS finan3ieEe ^utereffen
ben VeU'uâ) einer Uneßelicß» ober ©ßelicßerllä»

rung bewirfen.
Ta3n geßört aueß bie üinbeSunterfcßiebung.

©S lann borfommen, baß eine fterile grau wäß»
renb neun ÜDlonaten eine ©cßWangerfcßaft bor»
tänfeßt unb bann, etwa mit Veißilfe einer ßfließt»
bergeffenen foebamme eine ©eburt in ©3ene
feßt; bann Wirb ein bereitgeßaltenes Hinb als
eben geboren beseießnet; foleße gälle finb meift
borgelommen, um in einer fterilen ©ße eine
feßeinbare illacßtommenfcßaft bor3utäufcßen unb
fo ©rbanfßrücße geltenb maeßen 3u lönnen. Vor
etwa fiinfäig gaßren maeßte ein foleßer ©lanbal
in ©erßien euroßäifcßeS 2luffeßen. Ter bamalige
ferßifiße 5lönig ßatte eine nießt meßr junge grau
geheiratet, bie unfähig War, fcßWanger 3U wer»
ben. Ta Würbe nun eine Äomöbie gefßielt. 3)lan
erllärte, bie Königin Traga für feßWanger unb
fie naßm aueß 3ufeßenbS an Umfang 3m 2lßer
feßon balb maeßten fieß ©erüeßte geltenb, baß eS

mit biefer ©cßWangerfcßaft nießt 3um Veften ße»

ftellt fei. Slucß gelang bie geßlante 5linbeSunter»

f^ießung bei ber „©eburt" nidßt mit genügen»
ber §eimlicßfeit; eS Würbe bann balb offenbar,
baß alles nur ein Setrug War, um bie Tßnafte
ObrenoWitfcß auf bem Tßrone 3U erßalten unb
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Einladung zur 59. Delegierten-Versammlung in Viel
23. und 24. Juni 1S52

unserer diesjährigen Delsgisrten-Versammlung in Diel laden wir Euch alle schon heute recht
^rzlich à. Wir hoffen und wünschen eins grope Zahl Teilnehmerinnen bei uns begrüßen zu
dürfen. Trotz unserer Kleinen Sektion werden wir Keine Mühe scheuen, Euch zwei recht schöne Tage
Zu bieten und besorgt zu sein, daß sie Euch noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Die Festkarten sür zwei Tage kosten Fr. 28.-^
Ghne Zimmer und Morgenesjen Fr. 18.—
Danksttkarts für den 23. Juni Fr. 10.—

Preis der Karts nur für den 24. Juni Fr. ld.—

bitten Euch, betreffs der Zimmerreservierung sich anzumelden bis spätestens 10. Juni bei

A. Mollst, Hebamme, Bisl/Bisnns, Höhewsg 32

Einiges aus der geri

^ Das höchst persönliche Gebiet der menschlichen
Fortpflanzung gerät hie und da aus den ihm

on der Gesellschaft und den verschiedenen Kir-
^ vorgeschriebenen Bahnen,

j -^aher kommt die Möglichkeit, seine Belange
A den Gesetzbüchern so zu regeln, daß durch die

usübung eigenen Rechtes oder willkürlicher
Asîldlungen nicht andere in ihren Rechten ge-
^adigt werden.

so à^srdings werden auch viele Gesetze geschaf-
i n, die im Gegenteil scharf die Rechte der Volks-
°,îlossen beschneiden, um dafür anderen Sorgen

Zunehmen, die sie nicht fühlen. Besonders in
lMen fahren läuft die Gesetzmacher-

in,
Him auf hohen Touren; das Volk wird

saseiner natürlichen Rechte beraubt;
^gt doch schon Goethe: Vernunft wird Unsinn,
voll Plage... Vom Rechte, das mit uns

ooren ist, von ihm ist leider nie die Frage.
wir zu unserem Thema zurück. Straf-

lí^"îch werden Dinge verfolgt, die auch mensch-

verd' Abscheu jedes anständigen Menschen

â ^enen. Dahin gehört der erzwungene Bei-

llew r
chid, was noch schlimmer ist, die Ver-

un -gung junger und kleiner Kinder. Neben
zm^zügelten Trieben oft bei geistig schwachen

kam ' fielen absonderliche im Volke um-
usende Meinungen eine Rolle. So glaubt man-

^ ch der einen Tripper aufgelesen hat, durch

^ Rechtsverkehr mit einem Kinde von seiner
Kchektion befreit zu werden; eine Vorstellung,
aov ^ absurd sie auch ist, doch nicht ganz aus-

Sm
^ worden ist.

.vchoer auch die Vergewaltigung Erwachsener
Zml^ne Rolle. Hier ist allerdings an jene

Per? ^ erinnern, die erzählt: eine Frauens-
sei zu Friedrich dem Großen gekommen

habe sich beklagt, einer seiner Soldaten habe

»tlichen Geburtshilfe

mit ihr den Beischlaf erzwungen. Der König
habe seinen Degen dem Mädchen in die Hand
gegeben und sie aufgefordert, ihn in die Scheide,
die er in der Hand hielt, zu stecken. Aber dabei
habe er die Scheide immer hin und her bewegt.
„Wenn Sie nicht stille halten, kann ich ihn nicht
hinein bringen." Der König antwortete: „So
hättet Ihr es auch machen sollen." Aber hier
kommt eben noch die Erlahmung des
Widerstandes durch längere Bemühungen des Täters
dazu; auch haben schon etwa mehrere junge
Burschen ein Mädchen festgehalten und sie der
Reihe nach vergewaltigt.

Um bei solchen Klagen die Wahrheit
festzustellen, bedarf der Untersuchungsrichter eines
oder mehrerer Experten, die auf Grund körperlicher

Untersuchung etwaige Verletzungen des

Hymens oder des Scheideneinganges oder seiner
Umgebung suchen. Zu solchen Expertisen können
auch Hebammen zugezogen werden, wenn ein
Arzt nicht leicht zu bekommen ist.

Bei kleinen Kindern können oft umfangreiche
Verletzungen bis zu Rissen, die in den After
reichen, festgestellt werden. Bei älteren Personen
sind diese seltener; es kommen etwa Risse im
Scheidengewölbe vor, die stärkere Blutungen
zur Folge haben können. Auch einfache
Verletzungen des Hymens sind manchmal zu
konstatieren; doch kann hier nur bei Untersuchung
von frischen Fällen etwas Sicheres ausgesagt
werden.

Ein anderes Kapitel der gerichtlichen Fälle
betrifft die gerichtliche Geburtshilfe. Es sind
hierbei verschiedene Möglichkeiten in Betracht
zu ziehen, die allerdings mehr auf dem Gebiete
des Zivilrechtes liegen, aber doch ins Strafrecht
hinüber spielen können.

In erster Linie kommt das eheliche Kindes¬

verhältnis in Frage, wie es im Schweizerischen
Zivilgesetzbuch genannt wird. Ein Kind, das

während der Ehe oder innerhalb von 300 Tagen
nach Auflösung der Ehe geboren wird, gilt als
ehelich. Um die Ehelichkeit anzufechten, muß der

Ehemann, wenn das Kind wenigstens 180 Tage
nach Abschluß der Ehe geboren ist, nachweisen,
daß er unmöglich Vater des Kindes sein kann
(z. B. bei Abwesenheit des Mannes zur Zeit der
Befruchtung). Wenn aber das Kind vor dem
180. Tage nach Abschluß der Ehe geboren ist,
oder wenn die Eheleute zur Zeit der Empfängnis

durch Gerichtsurteil getrennt waren, so

kann der Ehemann ohne Begründung seine
Anfechtung anbringen.

Wenn der Ehemann vor der Anfechtungsfrist
von drei Monaten gestorben oder sonst unerreichbar

ist, so daß er von der Geburt keine Kenntnis
haben kann, so kann jeder, der neben oder nach
dem Kinde erbberechtigt ist, die Ehelichkeit
anfechten. Auch wenn eine schon Schwangere
heiratet, kann selbst bei Anerkennung durch den

Mann die Behörde des Heimatkantons die
Ehelichkeit des Kindes anfechten, wenn sie nachweist,
daß der Mann unmöglich der Vater sein kann.

Anderseits wird ein außereheliches Kind
ehelich, wenn seine Eltern einander heiraten. Stirbt
vor der Heirat das eine der Verlobten, so muß
auf Begehren des Ueberlebenden der Richter das
Kind ehelich erklären.

Man sieht also, daß einerseits das Kind
geschützt ist, anderseits aber auch einem Mißbrauch
gesteuert wird. Es kommen eben immer Fälle
vor, in denen besonders finanzielle Interessen
den Versuch einer Unehelich- oder Ehelicherklärung

bewirken.
Dazu gehört auch die Kindesunterschiebung.

Es kann vorkommen, daß eine sterile Frau während

neun Monaten eine Schwangerschaft
vortäuscht und dann, etwa mit Beihilfe einer
pflichtvergessenen Hebamme eine Geburt in Szene
setzt; dann wird ein bereitgehaltenes Kind als
eben geboren bezeichnet; solche Fälle sind meist
vorgekommen, um in einer sterilen Ehe eine
scheinbare Nachkommenschaft vorzutäuschen und
so Erbansprüche geltend machen zu können. Vor
etwa fünfzig Jahren machte ein solcher Skandal
in Serbien europäisches Aufsehen. Der damalige
serbische König hatte eine nicht mehr junge Frau
geheiratet, die unfähig war, schwanger zu werden.

Da wurde nun eine Komödie gespielt. Man
erklärte, die Königin Draga für schwanger und
sie nahm auch zusehends an Umfang zu. Aber
schon bald machten sich Gerüchte geltend, daß es

mit dieser Schwangerschaft nicht zum Besten
bestellt sei. Auch gelang die geplante Kindesunterschiebung

bei der „Geburt" nicht mit genügender

Heimlichkeit; es wurde dann bald offenbar,
daß alles nur ein Betrug war, um die Dynaste
Obrenowitsch auf dem Throne zu erhalten und



48 die ©dfmeizer Hebamme

ben fKiOalen s^eter ßarageorgemitfd), bet in
©enf als einfacher Bürger lebte, baüon fern»
Zuhalten. ©anz @urof>a lachte übet biefe angeb»
ftdje ©djmangerfchaft unb in s-öertt empfahl eine
ißaftetetie „draga=dinte", tnirb nie bicf

©inige jeit fpäter üutrbe bet ferbijdje König
unb bie draga bon einer 9)lilitärberfd)mörung
im Schlaf ermorbet uttb aus beut Jenfter ihres
Schlafzimmers getoorfen; unb bet Sßrätenbent
teeter mürbe König. dann brad) bet erfte 2Belt»

frieg aus infolge bet öon einem ©erben Oer»

übten ©rmorbung bes öfterreid)ifdjen dljron»
folgers; unb ber König tretet muffte mit feiner
ganzen 2trmee fliegen unb ging elenb auf ber

Jludjt jitgrunbe. ©ein ©oljn, ber fftäter nad)
bem Kriege König mürbe, oerlor fein yeben 51t»

fammen mit bem franjöfifd)en ÏOiinifter 23ar»

tfîon burd) ©erben bei einem sD?orbanfcf)lag in
SDlarfeille, als er ber franjöfifdjen Regierung
einen ©efudj machen mollte.

2lber and) oi)ne ber Kinbesunterjd)iebung ift
es mögtid), baß ber Jitoilftanb eines 9leugebo»
renen irgenbmie gefälfcf»t mirb; barum muf
and) bie Hebamme unb ber ettoa bei einer @nt=

binbung antoefenbe 2lrjt ober anbete Sßerfonen

genau bie Jeit ^er ©eburt notieren; es lönnte
Zu gleicher Jeit ein anbereS in ber gleichen Ja»
milie erbberechtigtes Kinb geboren merben, unb
ba lommt eS auf bie SJUnute an, meldjeS ber
Einher nun baS ältere ift.

33ei ©eburten in Königshäuferu müffen
immer l)ot>e Beamte ober ©taatSminifter bei
ber ©ntbinbung zugegen fein; es barf and) nid)t
ein paud) eines 33erbad)teS ejiftieren, baff nicï)t
alles ftimmt nnb baS Kinb mirllidj ein t^Srinj
ober eine ißrinjeffin ift.

Jn ber erften pälfte beS 19. Jaf)r£)unbertS
ümrbe in einem ©ebäube ein Knabe bon etma
16 bis 18 Jaljren aufgefunben, ber noct) nie am
Richte ber ©onne geloefen unb feit feiner ©eburt
oerftedt gefangen getoefen mar. da er nid)t fpre
d)en lonnte unb aud) fpäter, als er eS gelernt
hatte, nichts über feine perlunft muffte, nannte
man ihn Kaffmr paufer. ©in .berühmter Jurift,
ber eS fid) inr Aufgabe gemacht hatte, bie per»
fünft bes Kaffiar 31t erforfchen, ftarb unter ber»

bäd)tigen llmftänben unb ber Knabe felber
mitrbe nach einiger Jeit ermorbet. Jrn 23olle
glaubte man, er fei bielleicht ein unehelicher
©Drößling ber regierenben Jamilie bes betref»
fenben 9anbes, unb man habe ©rünbe gehabt,
fid) feiner zu entlebigen. ©emiffeS mürbe nie
befannt.

2lnbere gefe^licbje $Borfcf)riften, bie mit
@d)mangerfd)aft unb ©eburt zusammenhängen,
finb folgenbe: Jn ben Sänbern, in benen nod)
bie dobesftrafe befteht, gilt bie Skftimmung,
baff an einer fd)toangeren Jrau ein SobeSurteil
nicht ausgeführt merben barf. 9Jîan mollte ba»

burch Oermeiben, baff bas unfchulbige Kinb mit
ber 9)lutter jugrunbe gehen müßte. 9îur in Jei»
ten bon ©taatSurnmähjungen ift man meniger
human. Jmmerhin galt biefe 21orfd)rift aud)
mährenb ber erften frartföfifdjen iRebolutiou
unb in ben ©efängniffen, in benen 9Ränner unb
Jrauen jufammen eingefßerrt maren, liefen fid)
öfters meibliche päftlinge Oon männlichen
fchmängern, um fo ihre pinricf)tung aufjufchie»
ben; ba bann bie @cf)redenSherrfchaft enblicf) ein
©nbe erreichte (am 9. $hettnibor 1793), lourbe
manche auf biefe 2Beife am Seben erhalten.

©ine SSittoe barf nach kern JiOilgefehbuü)
nicht eher als zehn 9Jîonate nach ^em $obe ihres
©atten mieber heiraten, eS fei benn, baff fie in
jenem ülugenblicf fcfion fdjmanger mar ttnb
unterbeffen geboren hatte.

9Jlan mill burch folche Seftimmungen ber»
meiben, baff Kinber mit unbeftimmtem Jibil»
ftanb jur SBelt fommen.

©tmaS, baS in ben Sänbern ber euroftäifdfen
Kulturmett Oerboten ift, ift bie 2)oppeIeh»e: ein
9)îann barf nur eine Jrau heiraten, eine Jmu
nur einen 9)îann. dod) fommen folche Jälle,
menu aucf) feiten, bor. 9fteift ift babei ber ©ntnb
baS Streben nach iReid)tum, ber (je nad) ber

gefellfd)afflicf)en Stellung Oerfcfjieben) burd) bie

mehrfache 3Jlitgift erftrebt mirb. 33ei uns finb
es mehr fogenannte 3SerIöbniffe, bei benen ein

ilurjdje mehreren 9Räbd)en bie ©he oerfhricf)t,
bis fie ihm ihr Kaffenbucl) ausgeliefert haben,
dann fönnen fie gehen, ober fie merben gar bon
bem „Siebhaber" umgebracht.

S5ereiffd>aff
So Bommf im garden £eben immer auf ein ge-

mijjes ©fmas an. ©ißjes Sfroas beißt „©ecciljcßaft".
©ie ©ereifjebaft entjebeibef. &eiti jotrgjälfiges
'Programm unb Hein flotter $orfaf>, Beine bebäcbfige
Überlegung unb Beine feurige ©egeifterung, Bein

XOollen unb Bein £iebcn Bann mangelnbe ©ereit-
febaft erfeßen. ©enn alles SOollen unb £ieben, Überlegen

unb fid) begeiftern bat nur in bem 2!taß XDerf,
tnie es 3ur ©ereitjd)aft fid) berbid)fef. 3ft nießt

unfer aller £eben eine Stefte Don üerpaßten ©e-
legenbeitcn: ©elegenbeiten, ©utes 5U tun, £iebe
3U ertoeifen, ©tauben 3U bemäbren, "Élut 3U 3eigen,
ein gutes ©eBennfnis ab3ulegen cor ©off unb ben

Qülenjcben, unfer ©briftenfum burd) bie Zat unfer
©etneis 3U ftellen? Qltuß uns bas nießf 3ur ©e-
[innung unb ©uße füßren?

©ereifjein beißt : 3mmer bereif fein, ©ie ftän-
bige, ununferbrodßene ©ereiffeßaft ift ©orausjeßung
bafiir, baß ber tjtugenblicE ber ©nfjcßeibung uns
geriiftef finbe. XOer fieß geßen läßt, meil es ja noeß

nießf ernft gelte, unterliegt einem £rugjcßluß. ©er
©rnftfall befteßf immer. 3n jeber ©erjueßung, in
jeber ©efaßr, in jeber îlot, in jeber Aufgabe, bie

an uns ßeranfriff, in jebem 2Henjd)en ber unfern
XOcg Breu3f, ift ber ©rnftfall ba unb fällt eine
©nfjcßeibung.

®s ift eftoas feßr ©rnftes um bie ©nfjcßeibung.
©u Bannft ißr nießf austoeießen. Xber ber ©nfjcßeibung

austneießen mill, über ben mirb enfjcßieben
oßne fein 3ufun. ©ie ©elegenßeif ift norbei. XOie

manner ßaf auf biefe XOeije am irbijeßen £eben
norbei gelebt 1 31ber noeß Diel meßr lüenfcßen fteßen
in ©efaßr, am emigen £eben Dorbei3uleben. ©or
laufer ©ejcßäffigBeif feßlf uns bie 3eif, uns bereif
3u maeßen unb bereif 3U ßalfen. XDir jpüren: ©s
jollfe nießf fo fein. XDir follfen ins ©leine Bommen

mit unferem ©off unb mit bem ober jenem Ulenfcßen.
CRber mir marten, ilnb eines îages ift ber ©ob
uns 3uoor geBommen, ©ann mirb es 5U fpäf fein.—

©s ßaf nod) 3eif — bas ift bes ©eufels ©laf.
©off jagt: ©ie 3eif ift je^f! peufel XDir ßaben

nur bas "3eßf. Später geßörf uns nießf meßr.
©arum: (jefsf bereif fein.

®us: 3üci<biee-3e'fun3 (geBüt3f)
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Dîlontag/©îcn&tag, 23-/24- 3unî 1D52

$raïtanôert
1. Begrüßung burch bie ißräfibentm.
2. Slppeir.
3. SBahl ber ©timmen^ählerinnen.
4. ©enel)migung bes iprotololls ber

giertenberfammlung 1951.
5. Jahresberichte (ho 1951.
6. Jajhrebrechnung hï0 l^cil mit Dlef1'

jorinnenbericht.
7. Bericht über baê Jeitungëunternehwen

pro 1951 unb ber 33erict)t ber fKetüforinnen
über bie Rechnung bon 1951.

8. Berichte ber ©eftionen ©ch»hà unb ©ber»

ü)allis.
9. 2Bal)I ber ©eltionen betr. ©e!tion§berid)te-

10. SBahlen:
a) SBahl ber Sîebifionsfeftion für bie 3en"

tralfaffe.
b) Söahl ber iRebifionêfeltion für baê 3el*

tungduuternehmen.
11. iöeftimmung beS ©rte§ ber nächften S)ele»

giertenberfammlung.
12. 33erfd)tebene§.

©icnsfag, 24. 3uni 1952

SBelanntgabe ber Söefdjlüffe ber delegierten»
berfammlnng.

Jubilarinnen:
©eltion Unter In alben

Jran 3)1. 3lieberberger=Äliing, 3£lf)nach

Jrau 21. ©affer»Jafober, ©arnen

9îeu=6intritte
©ef'tion ©t. ©allen

5a ©d)tnefter pilber 3)îaria Jba, geb. 1919/

Jrauenllinil, ©t. ©allen
©eftion 31 omanbe

180a 91111e «ßittet ©bile, geb. 1918, paternité,
Saufanne

181a 9Hme 31offet=penrioub 9U., geb. 1917,
SJÎéjerh/^berbon

182a 9)îlle ©houet ©ertrube, geb. 1.920,
route be ©ignt), Schon

©eltion ©berloalliô
105a Jrl. ©chmib pilba, geb. 1921, Slufferberg

©eltion 21argau
120a Jrl. 2?robbed ©Ifa, geb. 1906,

93ein)nil a. ©ee -
Unfern Jubilarinnen bie herjlichften

luünfche nnb unfern neu eingetretenen
Kolleginnen ein herzliches 2Billlommen.

Jür ben Jentralborftanb:
die ißräfibentin: die 2lltuariu-

©chtn. Jba 9lillau§ Jrau 8. @^"b 1

Stellungnahme t
jum Slrtilel aus ber „DtationaUJeitung"/

erfchienen in ber „©chmeijer pebamme" 9U-

2Bir pebammen brauchen leine ileratungsfüllen

für ©eburtenregelung. 3öir finb boai >

um bie ßinbiein zu empfangen unb irrten u

ben 9)lüttern nnfere pilfe angebeihen ju Iaile •

©b biefe ©eburtenregelung in einem mobern <

fozialen, mirtfchaftlidhen ©taat bebingt unb 3

funb ift, brauchen mir nicht zu bejahen, mte J

ber lulturell hochftehenbe 9)lenfd). Seft ba§ )•

,,Jm dufjenb billiger", ba lacht unë bad ç 3

im Seibe.
_ f -ne

335ir möchten in nnfere Jeitung lieber

foldien 2lrtilel aufnehmen.
©d). Jba 9cillflU®'
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den Rivalen Peter Karageorgewitsch, der in
Genf als einfacher Bürger lebte, davon
fernzuhalten. Ganz Europa lachte über diese angebliche

Schwangerschaft und in Bern empfahl eine
Papeterie „Draga-Tinte", wird nie dick!

Einige Zeit später wurde der serbische König
und die Draga von einer Militärverschwörnng
im Schlaf ermordet und ans dem Fenster ihres
Schlafzimmers geworfen; und der Prätendent
Peter wurde König. Dann brach der erste Weltkrieg

aus infolge der von einem Serben
verübten Ermordung des österreichischen
Thronfolgers; und der König Peter mußte mit seiner

ganzen Armee fliehen und ging elend auf der

Flucht zugrunde. Sein Sohn, der später nach
dem Kriege König wurde, verlor sein Leben

zusammen mit dem französischen Minister Bar-
thou durch Serben bei einem Mvrdanschlag in
Marseille, als er der französischen Regierung
einen Besuch machen wollte.

Aber auch ohne der Kindesunterschiebnng ist
es möglich, daß der Zivilstand eines Neugeborenen

irgendwie gefälscht wird; darum muß
auch die Hebamme und der etwa bei einer
Entbindung anwesende Arzt oder andere Personen
genau die Zeit der Geburt notieren; eS könnte

zu gleicher Zeit ein anderes in der gleichen
Familie erbberechtigtes Kind geboren werden, und
da kommt es auf die Minute an, welches der
Kinder nun das ältere ist.

Bei Geburten in Königshäusern müssen
immer hohe Beamte oder Staatsminister bei
der Entbindung zugegen sein; es darf auch nicht
ein Hauch eines Verdachtes existieren, daß nicht
alles stimmt und das Kind wirklich ein Prinz
oder eine Prinzessin ist.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde in einem Gebäude ein Knabe von etwa
16 bis 18 Jahren aufgefunden, der noch nie am
Lichte der Sonne gewesen und seit seiner Geburt
versteckt gefangen gewesen war. Da er nicht sprechen

konnte und auch später, als er es gelernt
hatte, nichts über seine Herkunst wußte, nannte
man ihn Kaspar Hauser. Ein.berühmter Jurist,
der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die
Herkunft des Kaspar zu erforschen, starb unter
verdächtigen Umständen und der Knabe selber
wurde nach einiger Zeit ermordet. Im Volke
glaubte man, er sei vielleicht ein unehelicher
Sprößling der regierenden Familie des
betreffenden Landes, und man habe Gründe gehabt,
sich seiner zu entledigen. Gewisses wurde nie
bekannt.

Andere gesetzliche Vorschriften, die mit
Schwangerschaft und Geburt zusammenhängen,
sind folgende: In den Ländern, in denen noch
die Todesstrafe besteht, gilt die Bestimmung,
daß an einer schwangeren Frau ein Todesurteil
nicht ausgeführt werden darf. Man wollte
dadurch vermeiden, daß das unschuldige Kind mit
der Mutter zugrunde gehen müßte. Nur in Zeiten

von Staatsumwälzungen ist man weniger
human. Immerhin galt diese Vorschrift auch
während der ersten französischen Revolution
und in den Gefängnissen, in denen Männer und
Frauen zusammen eingesperrt waren, ließeil sich

öfters weibliche Häftlinge von männlichen
schwängern, um so ihre Hinrichtung aufzuschieben;

da dann die Schreckensherrschaft endlich ein
Ende erreichte (am 9. Thermidor 1793), wurde
manche auf diese Weise am Leben erhalten.

Eine Witwe darf nach dem Zivilgesetzbuch
nicht eher als zehn Monate nach dem Tode ihres
Gatten wieder heiraten, es sei denn, daß sie in
jenem Augenblick schon schwanger war und
unterdessen geboren hatte.

Man will durch solche Bestimmungen
vermeiden, daß Kinder mit unbestimmtem Zivilstand

zur Welt kommen.
Etwas, das in den Ländern der europäischen

Kulturwelt verboten ist, ist die Doppelehe: ein
Mann darf nur eine Frau heiraten, eine Frau
nur einen Mann. Doch kommen solche Fälle,
wenn auch selten, vor. Meist ist dabei der Grund
das Streben nach Reichtum, der (je nach der

gesellschaftlichen Stellung verschieden) durch die

mehrfache Mitgift erstrebt wird. Bei uns sind
es mehr sogenannte Verlöbnisse, bei denen ein
Bursche mehreren Mädchen die Ehe verspricht,
bis sie ihm ihr Kassenbuch ausgeliefert haben.
Dann können sie gehen, oder sie werden gar von
dem „Liebhaber" umgebracht.

Vereitschaft
Es Kommt im ganzen Leben immer auf ein gs-

wijjss Etwas an. Dieses Etwas heißt ^Bereitschaft".
Die Bereitschaft entscheidet. Kein sorgfältiges Pro-
gramm und Kein flotter Dorfatz, Keine bedächtige
Überlegung und Keine feurige Begeisterung, kein
Wollen und kein Lieben kann mangelnde Bereit-
fchaft ersetzen. Denn alles Wollen und Lieben, Ilbsr-
legen und sich begeistern hat nur in dem Maß Wert,
wie es zur Bereitschaft sich verdichtet. Ist nicht
unser aller Leben eine Kette von verpaßten Ge-
legenheiten: Gelegenheiten, Gutes zu tun, Liebe
zu erweisen, Glauben zu bewähren, Mut zu zeigen,
ein gutes Bekenntnis abzulegen vor Gott und den

Menschen, unser Christentum durch die Tat unter
Beweis zu stellen? Muß uns das nicht zur Be-
sinnung und Buße führen?

Bereitssin heißt - Immer bereit sein. Die stän-
dige, ununterbrochene Bereitschaft ist Voraussetzung
dafür, daß der Augenblick der Entscheidung uns
gerüstet finde. Wer sich gehen läßt, weil es ja noch
nicht ernst gelte, unterliegt einem Trugschluß. Der
Ernstsall besteht immer. In jeder Versuchung, in
jeder Gefahr, in jeder Not, in jeder Aufgabe, die

an uns herantritt, in jedem Menschen der unsern
Weg Kreuzt, ist der Ernstfall da und fällt eine Ent-
jcheidung.

Es ist etwas sehr Ernstes um die Entscheidung.
Du kannst ihr nicht ausweichen. Wer der Entjchsi-
dung ausweichen will, über den wird entschieden
ohne sein Zutun. Die Gelegenheit ist vorbei. Wie
mancher hat auf diese Weiss am irdischen Leben
vorbei gelebt l Aber noch viel mehr Menschen stehen
in Gefahr, am ewigen Leben vorbsizuleben. Vor
lauter Geschäftigkeit fehlt uns die Zeit, uns bereit
zu machen und bereit zu halten. Wir spüren: Es
sollte nicht so sein. Wir sollten ins Beine Kommen

mit unserem Gott und mit dem oder jenem Menschen.
Aber wir warten. Nnd eines Tages ist der Tod
uns zuvor gekommen. Dann wird es zu spät sein.—

Es hat noch Zeit — das ist des Teufels Bat.
Gott jagt: Die Zeit ist jetzt! Heute! Wir haben
nur das (letzt. Das Später gehört uns nicht mehr.
Darum: stistzt bereit sein.

Nus: Siirichl-e-Asitung (gekürzt)

Sps-lslprcwuktv für

?UV6k'l3SLÌZ6 i-lsil- Ukicj VoibsUAl1I1Z8MittSl
fük- ciis cjss uncj

kinciss. I'sussiicjfscli si-pi-okt unc! bswâlirt.

llr. Ludses-Knock 8àeî?àli8
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schweiß Abammenverbanö

Aentralvorstand
Einladung

zur 59. Delegiertenversammlung in Viel

Montag/Dienstag, 23./24. Iuni 1952

Traktanden
1. Begrüßung durch die Präsidentin.
2. Appell.
3. Wahl der Stimmenzählerinnen.
4. Genehmigung des Protokolls der Dele¬

giertenversammlung 1951.
5. Jahresberichte pro 1951.
6. Jahresrechnung Pro 1951 mit Revl-

sorinnenbericht.
7. Bericht über das Zeitungsunternehmen

Pro 1951 nnd der Bericht der Revisorinnen
über die Rechnung von 1951.

8. Berichte der Sektionen Schwyz nnd Ober-
wallis.

9. Wahl der Sektionen betr. Sektionsberichte-
IN. Wahlen:

a) Wahl der Revisionssektion für die Zen¬

tralkasse.
b) Wahl der Revisionssektion für das Zeu

tungsunternehmen.
11. Bestimmung des Ortes der nächsten Dele¬

giertenversammlung.
12. Verschiedenes.

Dienstag, 24. Iuni 1932

Bekanntgabe der Beschlüsse der
Delegiertenversammlung.

Jubilarinnen:
Sektion Unter walden

Frau M. Niederberger-Küng, Alpuach
Frau A. Gasser-Jakober, Tarnen

Neu-Eintritte
Sektion St. Gallen

Sa Schwester Hilber Maria Ida, geb. 1919,

Frauenklinik, St. Gallen
Sektion Romande

180u Mlle Pittet Odile, geb. 1918, Maternité,
Lausanne

181a Mme Rosset-Henrioud M., geb. 1917,

Mszery/Averdon
182a Mlle Chouet Gertrude, geb. 1920,

route de Signy, Nyon
Sektion OberwalliS

105a Frl. Schmid Hilda, geb. 1921, Außerberg

Sektion Aargau
120a Frl. Brodbeck Elsa, geb. 1906,

Beinwil a. See
Unsern Jubilarinnen die herzlichsten

wünsche nnd unsern neu eingetretenen
Kolleginnen ein herzliches Willkommen.

Für den Zentralvorstand:
Die Präsidentin: Die Aktuarin-

Schw. Ida Niklaus Frau L. Schad i

Stellungnahme
zum Artikel aus der „National-Zeitung",

erschienen in der „Schweizer Hebamme" Nr.

Wir Hebammen brauchen keine Beratungvst^
ten für Geburtenregelung. Wir sind doch '

um die Kindlein zu empfangen und ihnen u

den Müttern unsere Hilfe angedeihen zu laste '

Ob diese Geburtenregelung in einem "wderne

sozialen, wirtschaftlichen Staat bedingt und g

fund ist/brauchen wir nicht zu bejahen, Ww I

der kulturell hochstehende Mensch. Lest das I„Im Dutzend billiger", da lacht uns das > ^

im Leibe.
Wir möchten in unsere Zeitung lieber

solchen Artikel aufnehmen.
Sch. Ida Niklaus.
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